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Energie- und Ressourceneffizienz &  
Klimaschutz 
Bundesförderung für effiziente Gebäude – 
Nicht-Wohngebäude (KfW-Programm 263) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Umbau eines min. 5 Jahre alten Gebäudes bzw. Kauf ei-

nes frisch sanierten Gebäudes. Das Gebäude muss beim 
Kauf bzw. nach Beendigung der Sanierung min. die Effi-
zienzgebäude-Stufe 70 oder besser aufweisen. 

Art der Förderung Sie erhalten einen zinsgünstigen KfW-Kredit über Ihre 
Hausbank mit Tilgungszuschuss.  
Ein Zuschuss ohne Kredit ist nicht möglich! 

Höhe der Förderung Der Zinssatz wird durch die Banken ermittelt (Hausbank-
Modell). Die maximale Kreditsumme beträgt 2.000€/m² 
Nettogrundfläche bzw. max. 10 Mio. € je Vorhaben. 

Der Tilgungszuschuss hängt von der erzielten  
Effizienzgebäude-Stufe ab: 

Effizienzgebäude Denkmal:    5% 
Effizienzgebäude 70:    10% 
Effizienzgebäude 55:    15% 
Effizienzgebäude 40:    20% 

Bei Erfüllung der Erneuerbare-Energien-Klasse  
(Heizung mit 65% Erneuerbaren Energien oder Abwärme) 
oder Nachhaltigkeits-Klasse (durch Nachhaltigkeitsex-
perten zertifiziertes Gebäude) wird der o.g. Zuschuss um 
5 Prozentpunkte erhöht. 

Wenn das zu sanierende Gebäude ein „Worst Performing 
Building“ ist, werden die o.g. Tilgungszuschüsse um 
10 Prozentpunkte erhöht. 

Hinweis Die Förderung steht unter dem Vorbehalt verfügbarer 
Haushaltsmittel. 

Weitere Informationen unter:  
Website der KFW: Kredit Nr. 263  

https://www.kfw.de/263
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Bundesförderung für effiziente Gebäude –  
Einzelmaßnahmen (BAFA/ KfW) 

  

Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Förderfähig sind alle Maßnahmen an Gebäuden, die die 

Energieeffizienz verbessern. Darüber hinaus lässt sich die 
Fachplanung und Baubegleitung der Maßnahmen durch 
Energieeffizienz-Experten bezuschussen. 

Art der Förderung Sie erhalten einen direkten Investitionszuschuss und bei 
Bedarf einen zinsgünstigen Ergänzungskredit 
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 Gebäudehülle, Anlagentechnik (außer Heizung), Gebäudenetz (BAFA) 
Höhe der Förderung - Gebäudehülle     15% 

- Anlagentechnik     15% 
(Kältetechnik zur Raumkühlung,  
Gebäudeautomation, Beleuchtung)     

- Heizungsoptimierung Anlageneffizienz 15% 
Emissionsminderung Biomasseheizung 50%  

- Fachplanung + Baubegleitung   50%  
 
Die maximal förderfähigen Ausgaben betragen 500€/m² 
Nettogrundfläche; für die Baubegleitung 5€/m² Netto-
grundfläche (max. 20.000€) 

Hinweis Die Verbesserung der (Heizungs-)Anlageneffizienz wird 
bei Nichtwohngebäuden nur bei einer Nettogrundfläche 
< 1.000 m² gefördert. 
 
Der Investitionszuschuss kann für die Optimierung der 
Gebäudehülle, der Anlagentechnik und der Heizung  
(jedoch nicht für den Heizungsaustausch!) um 5 Prozent-
punkte erhöht werden. Voraussetzung ist, dass ein indivi-
dueller Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellt wurde und die 
umgesetzte Maßnahme Teil davon ist. Ein iSFP ist Teil der 
Bundesförderung der Energieberatung, Modul 2: Ener-
gieberatung DIN V 18599 und wird für KMU mit bis zu 
50% gefördert.  

Es werden auch Materialkosten bei Eigenleistungen ge-
fördert. Die Notwendigkeit und der fachgerechte Einbau 
müssen durch einen EEE (Energie-Effizienz-Experten) 
oder befugten Fachunternehmer bestätigt werden. 

Voraussetzung Die Beteiligung eines EEE ist Pflicht. EEE finden Sie un-
ter: https://www.energie-effizienz-experten.de/  

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Förderprogramm im Überblick  

Website der KFW: Kredit Nr. 263  

https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
https://www.kfw.de/263
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Heizung (KfW) 
Fördergegenstand Einbau von effizienten Wärmeerzeugern und von Anla-

gen zur Heizungsunterstützung sowie der Anschluss an 
ein Gebäude- bzw. Wärmenetz. Außerdem werden bei 
Heizungsdefekt die Kosten für eine provisorische Hei-
zung bis zu 1 Jahr gefördert, wenn anschließend eine ge-
förderte Heizung eingebaut wird. 
 
Gefördert werden alle Heizungen, die mit erneuerbaren 
Energien betrieben werden können (Solarthermie,  
Biomasse, Wärmepumpe, Brennstoffzelle, Wasserstoff-
fähige Heizung, innovative Heizungen). 

Förderhöhe 30%; die maximale Summe hängt von der Nettogrundflä-
che des Gebäudes ab: 
 
 Nettogrundfläche  maximale förderfähigen 
     Ausgaben 
 

a) ≤150m²   30.000€ 
 

b) >150m² und ≤400m²  200€/m² 
 

c) >400m² und 1000m² 80.000€  
    + zusätzlich 120€/m² 
    für Fläche >400m² 
 

d) >1000m²   152.000€ 
    + zusätzlich 80€/m²  
    für Fläche >1000m² 

 
Für den Einbau von elektrisch betriebenen Wärmepum-
pen gibt es einen Bonus von 5%, wenn als Wärmequelle 
Wasser (z.B. Grundwasser, Flusswärme), Erdreich (z.B. 
Wärmekollektoren, Geothermie) oder Abwasser erschlos-
sen wird oder ein natürliches Kältemittel (z.B. R290 Pro-
pan) eingesetzt wird.  

Hinweis Klimageschwindigkeits- und Einkommensbonus sind nur 
für selbstnutzende Eigentümer (Eigentümer von Wohn-
gebäuden/ Wohnungen) vorgesehen. 
Bei 100% wasserstofffähigen (Gas-Brennwert-)Heizun-
gen werden nur die Mehrausgaben ggü. herkömmlichen 
Gas-Brennwertheizungen gefördert bzw. 5% pauschal. 
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Voraussetzung Die Maßnahme wird nur gefördert, wenn dadurch  
(Primär-)Energie eingespart wird. 
 
Energieeinsparung und Umsetzung der Maßnahmen 
müssen durch einen Fachunternehmer für Heizungstech-
nik bescheinigt werden („Fachunternehmererklärung“) – 
besondere Antragsreihenfolge beachten.  
Aufhebungsklausel muss im Vertrag enthalten sein! 
 
Die technischen Mindestanforderungen, die der Gesetz-
geber festgelegt hat, müssen erfüllt werden.  

Weitere Informationen unter: 
Website der KFW: Aktuelle Informationen zur Heizungsförderung 

Website der BAFA: Förderprogramm im Überblick  

Klimafreundlicher Neubau (KfW-Programm 299) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Neubau / Erstkauf eines klimafreundlichen Nichtwohnge-

bäudes 

Variante a) 
Ein Gebäude ist ein klimafreundliches Nichtwohnge-
bäude, wenn folgende Punkte erfüllt sind: 

- Effizienzgebäude-Stufe 40 (sog. KfW 40-Haus) 
- Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Plus 
- Keine Beheizung mit Öl, Gas oder Biomasse 

Variante b) 
Bessere Förderbedingungen, wenn „Qualitätssiegel 
Nachhaltiges Gebäude Plus bzw. Premium“ erfüllt. 

Art der Förderung Zinsgünstiger KfW-Kredit über Ihre (Haus-)Bank. 
Höhe der Förderung Der Zinssatz wird durch die Banken ermittelt. 

 Die maximale Fördersumme beträgt  
- bei Variante a) 2.000€/m² Nettogrundfläche bzw. 

max. 10 Mio. € je Vorhaben oder 
- bei Variante b) 3.000€/m² Nettogrundfläche bzw. 

max. 15 Mio. € je Vorhaben. 
Voraussetzung Die Erfüllung der Kriterien muss durch einen Energieeffi-

zienzexperten bzw. für Variante b) durch einen Nachhal-
tigkeitsexperten bestätigt werden. 

 

https://www.kfw.de/heizung
https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
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Weitere Informationen unter:  
Website der KFW: Kredit Nr. 299 

Bundesförderung für Energie- und  
Ressourceneffizienz in der Wirtschaft  
(BAFA/ KfW-Programm 295) 

Modul 1 - Querschnittstechnologien 
Zielgruppe KMU 
Fördergegenstand Ersatz einzelner Anlagen bzw. Aggregate wie bspw. elektri-

sche Motoren und Antriebe durch hocheffiziente Bestand-
teile. Zudem sind Wärmeübertrager zur Erschließung von 
Abwärme und die thermische Isolierung für Bestandsanla-
gen förderfähig (keine Heizungsrohre). 

Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss über das BAFA; al-
ternativ KfW-Programm 295 mit Tilgungszuschuss 

Höhe der Förderung - Kleinst-/Kleine Unternehmen: bis zu 25% 
- Mittlere Unternehmen: bis zu 20% 

Max. 200.000 € Zuschuss oder Kredit bis 25 Mio. € mit 
Tilgungszuschuss   

Voraussetzung Einhaltung technischer Mindestanforderungen 
Investitionsvolumen ≥ 2.000 € 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 1: Querschnittstechnologien 

Website der KFW: Kredit Nr. 295 

Alternativ können Sie Ihr Vorhaben beim „Bundesförderung für Energieeffizienz in der 
Wirtschaft – Förderwettbewerb“ einreichen und von bis zu 60% Förderung profitieren. 
Website des Wettbewerb Energieeffizienz 

Modul 2 - Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Anlagen zur Bereitstellung von Prozesswärme  

mit Anteil aus Erneuerbaren Energien >50% 
Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss über das BAFA; 

alternativ KfW-Programm 295 mit Tilgungszuschuss 
Höhe der Förderung - Kleine Unternehmen: bis zu 60% 

- Mittlere Unternehmen: bis zu 50% 
- Große Unternehmen: bis zu 40% 

https://www.kfw.de/299
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul1_Querschnittstechnologien/modul1_querschnittstechnologien_node.html
https://www.kfw.de/295
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Home/home.html
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Max. 20 Mio. € Zuschuss oder Kredit bis 25 Mio. € mit 
Tilgungszuschuss 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 2: Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien 

Website der KFW: Kredit Nr. 295 

Modul 3 - Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Sensorik und Ener-
giemanagement-Software 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Mess-, Steuer-, und Regelungstechnik,  

Sensorik sowie Energiemanagement-Software 
Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss über das BAFA; 

alternativ KfW Programm 295 mit Tilgungszuschuss 
Höhe der Förderung - Kleine Unternehmen: bis zu 45% 

- Mittlere Unternehmen: bis zu 35% 
- Große Unternehmen: bis zu 25% 

Max. 20 Mio. € Förderzuschuss oder Kredit bis 25 Mio. € 
mit Tilgungszuschuss 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 3: MSR, Sensorik und Energiemanagement-Software 

Website der KFW: Kredit Nr. 295 

Alternativ können Sie Ihr Vorhaben beim „Bundesförderung für Energieeffizienz in der 
Wirtschaft – Förderwettbewerb“ einreichen und von bis zu 60% Förderung profitieren. 
Website des Wettbewerb Energieeffizienz 

Modul 4 – Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen –  
Basis  
Zielgruppe Klein- und mittelständische Unternehmen 
Fördergegenstand Ersatz (Erwerb und Installation) bestimmter Geräte:  

- Elektrisch betriebene Flurförderfahrzeuge 
- Servo-elektrisch betriebene Spritzgießmaschinen 
- Komponenten zur Optimierung von Biogasanlagen 
- Lackierkabinen 
- Wasserstrahlschneidanlagen 
- Laserschneider 
- Filtertürme zur dezentralen Prozessluftaufbereitung 
- Elektrisch betriebene Backöfen 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul2_Prozesswaerme/modul2_prozesswaerme_node.html
https://www.kfw.de/295
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul3_Energiemanagementsysteme/modul3_energiemanagementsysteme_node.html
https://www.kfw.de/295
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Home/home.html
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- Werkzeugmaschinen 
- Pelletpressen, Brikettierpressen 
- Geschirrspülmaschinen mit Wärmerückgewinnung 

oder Wärmepumpe 
- Kinoprojektoren 
- Elektrische Schweißgeräte 
- Kühlmöbel für Lebensmittel 
- Solarien 

Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss über das BAFA;  
alternativ KfW-Programm 295 mit Tilgungszuschuss 

Höhe der Förderung - Kleine Unternehmen: bis zu 15% 
- Mittlere Unternehmen: bis zu 10% 

 
Investitionsvolumen pro Maßnahme: min. 10.000 € 
Max. 20 Mio. € pro Vorhaben oder Kredit bis 25 Mio. € mit 
Tilgungszuschuss. 

Voraussetzung Bestätigung der Einsparung durch Energieeffizienz-Experte 
für Nichtwohngebäude notwendig.  
 
Die Anlage muss noch funktionsfähig sein und sich seit min. 
5 Jahren im Besitz des Unternehmens befinden. 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 4: Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von An-
lagen und Prozessen – Basisförderung 

Website der KFW: Kredit Nr. 295 

Modul 4 – Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen -  
Premium 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Optimierung von Produktionsanlagen und -prozessen 

(u.a. Abwärmenutzung) auf Basis eines Einsparkonzepts 
Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss über das BAFA; 

alternativ KfW-Programm 295 mit Tilgungszuschuss 
Höhe der Förderung Die nachfolgenden Euro-Beträge beziehen sich auf die 

(jährliche) eingesparte Menge an CO₂. Die Förderhöhe 
wird durch die max. Fördersätze gedeckelt  

- Kl. Unt.: 2.600 
€

𝑡(𝐶𝑂2)
, bis zu 45% 

- Mittl. Unt.: 2.200 
€

𝑡(𝐶𝑂2)
, bis zu 35% 

- Gr. Unt.: 1.600 
€

𝑡(𝐶𝑂2)
, bis zu 25% 

https://www.energie-effizienz-experten.de/?tab=nwg
https://www.energie-effizienz-experten.de/?tab=nwg
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul4_Energiebezogene_Optimierung_Basisfoerderung/modul4_energiebezogene_optimierung_basisfoerderung_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul4_Energiebezogene_Optimierung_Basisfoerderung/modul4_energiebezogene_optimierung_basisfoerderung_node.html
https://www.kfw.de/295
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Max. 20 Mio. € pro Vorhaben oder Kredit bis 25 Mio. € 
mit Tilgungszuschuss.  
 
Für folgende Maßnahmen gibt es einen Dekarbonisie-
rungsbonus in Höhe von 10% 

- Außerbetriebliche Abwärmenutzung 
- Vollständige Elektrifizierung von Prozessen  

(Betrieb nur mit erneuerbaren Energien) 
- Vorhaben zur Nutzung von Wasserstoff aus erneu-

erbaren Energien 
- Anlagen zum Erzeugen von Wasserstoff durch 

Elektrolyse (Betrieb nur mit erneuerbaren Ener-
gien) 

Voraussetzung Erstellung eines Einsparkonzeptes durch Energieeffizi-
enz-Experte für Nichtwohngebäude. 
 
DIN EN ISO 50001 bzw. EMAS zertifizierte-Unterneh-
men dürfen das Einsparkonzept selbst erstellen. 

Amortisationszeit ohne Förderung ≥ 3 Jahre 

Min. 30% THG müssen eingespart werden. Alternativ 
können absolute Einsparziele herangezogen werden: 

      CO₂-Äq. pro Jahr 
- Kleine Unternehmen:  min. 100 t 
- Mittlere Unternehmen:   min. 300 t 
- Große Unternehmen:   min. 1.000 t  

Hinweis Maßnahmen, die über Modul 1 gefördert werden, sind 
nicht über Modul 4 förderfähig 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 4: Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von An-
lagen und Prozessen – Premiumförderung und Dekarbonisierungsbonus 

Website der KFW: Kredit Nr. 295 

Modul 5 – Transformationspläne 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Erstellung eines Transformationskonzeptes zur Treib-

hausgasneutralität (Planung und Umsetzung)  
Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss über das BAFA; 

alternativ KfW-Programm 295 mit Tilgungszuschuss 
Höhe der Förderung - Kleine Unternehmen: bis zu 60% 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul4_Energiebezogene_Optimierung_Premiumfoerderung/modul4_energiebezogene_optimierung_premiumfoerderung_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul4_Energiebezogene_Optimierung_Premiumfoerderung/modul4_energiebezogene_optimierung_premiumfoerderung_node.html
https://www.kfw.de/295
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- Mittlere Unternehmen: bis zu 50% 
- Große Unternehmen: bis zu 40% 

Max. 60.000 € Förderzuschuss. Unternehmen, die sich in 
einem Netzwerk der Initiative Energieeffizienz- und Kli-
maschutz-Netzwerke (IEEKN) beteiligen, erhalten einen 
10% höheren Förderzuschuss (max. 90.000 €) 

Hinweis Ziel des Transformationsplans muss sein, innerhalb von 10 
Jahren min. 40% THG einzusparen ggü. dem Basisjahr. Es 
müssen min. Scope 1 und 2 betrachtet werden. Ziel muss 
die THG-Neutralität bis spätestens 2045 sein.  

Weitere Informationen unter: 
Website des Wettbewerb Energieeffizienz: Transformationsplan 

Website der KFW: Kredit Nr. 295 

Modul 6 – Elektrifizierung von Kleinst - und kleinen Unternehmen 
Zielgruppe Kleinst- und kleine Unternehmen 
Fördergegenstand Austausch oder Umrüstung vorhandener Produktionsan-

lagen, die mit Erdgas, Kohle oder Mineralöl oder mit dar-
aus gewonnenen Energieträgern betrieben werden.  

Die geförderte Anlage muss mit Strom oder erneuerbaren 
geo-/ hydro-/aerothermischen Quellen, Sonnenstrahlung 
oder Abwärme betrieben werden. 

Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss über das BAFA; 
alternativ KfW-Programm 295 mit Tilgungszuschuss 

Höhe der Förderung 33 % der förderfähigen Kosten, max. 200.000 € Investiti-
onszuschuss pro Vorhaben oder Kredit bis 25 Mio. € mit 
Tilgungszuschuss.  

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 6: Elektrifizierung von Kleinen Unternehmen 

Website der KFW: Kredit Nr. 295 

  

https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Transformationsplan/Foerderrrahmen/foerderrahmen.html
https://www.kfw.de/295
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Energieeffizienz_und_Prozesswaerme/Modul6_Elektrifizierungsmassnahmen_KU/modul6_elektrifizierungsmassnahmen_ku_node.html
https://www.kfw.de/295
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Klimaschutzinitiative – Maßnahmen an Kälte- 
und Klimaanlagen (BAFA) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen 
Fördergegenstand neue stationäre Kälte- und Klimaanlagen bei Verwen-

dung nicht halogenierter Kältemittel 
Art der Förderung Sie erhalten einen direkten Investitionszuschuss 
Höhe der Förderung Max. 50% der förderfähigen Ausgaben, max. 200.000 € 

 
Höhe der Förderung hängt von den umgesetzten Maß-
nahmen ab; diese kann über den Förderrechner ermittelt 
werden. Für manche Maßnahmen, z.B. Einbindung von 
Solarthermie, gibt es Pauschalen.  
Näheres ist dem Merkblatt zu entnehmen. 

Voraussetzung Kompressionskälte- und Kompressionsklimaanlagen 
müssen so ausgelegt und gebaut werden, dass sie 
einen bestimmten Mindestenergieeffizienzstandard errei-
chen. Das Erreichen dieses Standards ist ab 
einer elektrischen Aufnahmeleistung der Verdichter von 
20 kW nach BAFA – Auslegungsbedingungen 
durch den „BAFA-EffizienzCheck für Kälte- und Klimaan-
lagen“ nachzuweisen. 

Hinweis Nicht gefördert werden steckerfertige Verkaufskühlmö-
bel (Gefriertruhen/ -schränke) (nur <250m² Verkaufsflä-
che und Kälteleistung <50% für die Kühlung v. Verkaufs-
möbeln) 
 
Inzwischen werden auch Effizienz-Umrüstungen von 
Kleinanlagen (Splitgeräte) gefördert. 
 
Eine Abwärmenutzung der Kälteanlage kann zu einer Er-
höhung der Förderung führen. 

Wärmepumpen mit „Klimafunktion“ (sog. bivalente Wär-
mepumpen) werden über die Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude – Heizung mit bis zu 35% gefördert. 

Frist 31.12.2026 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Kälte- und Klimaanlagen 

https://www.klimaschutz.de/de/foerderrechner
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/kki_formular_foerderung_kka.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Klima_Kaeltetechnik/klima_kaeltetechnik_node.html
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Klimaschutzoffensive (KfW-Programm 293) 

Weitere Informationen zu den einzelnen Modulen finden Sie unter: 
Website der KFW: Kredit Nr. 293 

Modul A: Herstellung klimafreundlicher Technologien 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Herstellung klimafreundlicher Technologien und Pro-

dukte, in nachgelagerten Bereichen z.B. 
- Erneuerbare-Energien-Anlagen 
- Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff 
- emissionsarme Fahrzeuge 
- energieeffiziente Gebäudetechnik 
- Batterien 

Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 

Modul A:+ Herstellerförderung Plus 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Investitionen in die Herstellung von  

- Batterien,  
- Solarpaneelen,  
- Windturbinen,  
- Wärmepumpen,  
- Elektrolyseuren und  
- Ausrüstung für die Abscheidung, Nutzung und 

Speicherung von CO2 (CCUS) 
Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 

Modul B: Klimafreundliche Produktionsverfahren in energieintensiven 
Industrien 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Investitionen in Anlagen zur klima­freundlichen Herstel-

lung ausgewählter energie­intensiver Produkte (z.B. 
 Herstellung von Zement, Aluminium, Eisen und Stahl). 

Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 

 
  

https://www.kfw.de/293
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Modul C: Energieversorgung 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Anlagen zur CO₂-armen Bereitstellung von Strom und 

Wärme inklusive notwendiger Infrastruktur zur Verteilung 
und Speicherung, z.B.: 

a) Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
b) Maßnahmen zum Ausbau der Stromübertragungs- 

und -verteilnetze 
c) Energiespeicher 
d) Herstellung von Treibstoffen 
e) Gas- und Wärmenetze 
f) Ausbau, Umrüstung sowie Sanierung von Gas-, 

Wärme- und Kältenetzen 
g) CO₂-arme Wärmeerzeugung und Kraft-Wärme-

Kopplung 
Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 
Hinweis - PV-Anlagen werden gefördert, wenn keine sonsti-

gen Subventionen (Einspeisevergütung!) in An-
spruch genommen werden. Min. 50% des erzeug-
ten Stroms müssen am Unternehmensstandort 
verbraucht werden oder es erfolgt die Umsetzung 
eines integrierten Mobilitätsvorhaben (Modul F)  

Modul D: Wasser, Abwasser, Abfall 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand - Maßnahmen zur Trinkwasserbereitstellung und 

Abwasserbehandlung, inkl. Einrichtungen zur 
Sammlung und Verteilung 

- Neuerrichtung von Anlagen zur Sammlung und 
Verwertung von Abfällen 

Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 

Modul E: Transport und Speicherung von CO2 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen 
Fördergegenstand - Neubau von CO₂-Pipelines und Nachrüstung von 

Gasnetzen zum Transport von CO₂ 
- unterirdische dauerhafte geologische Speicherung 

von CO₂ 
Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 
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Modul F: Integrierte Mobilitätsvorhaben 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand - Elektro-Autos, E-LKW und E-Busse 

- elektrisch betriebene Züge, Straßen- & U-Bahnen 
- CO₂-arme Passagier- und Güterschiffe 
- Ladestationen und Wasserstofftankstellen 
- Radwege, Schienen, Fußwege 

Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 
Voraussetzung Maßnahme aus Modul C „Energieversorgung“ ist Pflicht 

Modul G: Green IT 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand - Datenverarbeitung, Hosting und damit  

verbundene Tätigkeiten 
- datenbasierte Lösungen zur Verringerung 

der Treibhausgasemissionen 
Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 
Weitere Hinweise Aufwendungen für die Planungs- und Umsetzungsbeglei-

tung bzw. die Gutachtenerstellung zur Einhaltung der 
technischen Mindestanforderung werden mitgefördert. 

KfW-Umweltprogramm  
(KfW-Programme 240, 241) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen, mit Ausnahme 

von Landwirtschaft und Fischerei 
Fördergegenstand a) Klimaschutzmaßnahmen 

b) Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
c) Firmengelände naturnah gestalten 
d) Maßnahmen zum effizienten und kreislauforien-

tierten Umgang mit Ressourcen 
e) Luftverschmutzungen oder Lärm vermindern oder 

vermeiden 
f) Umweltfreundliche Mobilität schaffen, im Straßen- 

und Schienenverkehr sowie in der Schifffahrt 
g) Boden und Grundwasser schützen 
h) Altlasten bzw. Flächen sanieren 

Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit 
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Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 

Modul „Natürliche Klimaschutzmaßnahmen“ 
Zielgruppe Wie beim Hauptprogramm 
Fördergegenstand Vorhaben zur Stärkung von Klima-, Naturschutz und der 

biologischen Vielfalt an Gebäuden, auf Betriebsgeländen 
oder auf der Fläche von Gewerbe- und Industrieparks: 

a) Anlegen von Biotopen/ Landschaftselementen 
b) Biodiversitätsfördernde Gestaltung von Grün- und 

Außenanlagen 
c) Entsiegelung befestigter Flächen 
d) Pflanzung nicht invasiver und standorttypischer 

Bäume und Sträucher 
e) Begrünung von Gebäuden (Fassaden und Dächer) 

einschließlich Bewässerungssystem 
f) Beschaffung technischer Ausstattung für die scho-

nende Pflege von Grün- und Außenanlage 
g) Dezentrale, integriertes Niederschlags- und Was-

sermanagement 
Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit mit Tilgungszuschuss 
Höhe der Förderung Bis zu 25 Mio. € Kreditbetrag 

Tilgungszuschuss: 
- Kleine Unternehmen   60% 
- Mittlere Unternehmen   50% 
- Alle anderen Unternehmen 40% 

Voraussetzung Maßnahmenumsetzung nur durch qualifizierte Fachpla-
ner umzusetzen (abgeschlossenes Studium Landschafts-
architektur, -planung, -bau oder gleichwertig); für be-
stimmte Maßnahmen sind Ausnahmen vorgesehen. 
Bevorzugt heimische Pflanzen; Erhaltungspflicht und na-
turgerechte Pflege (Pestizid- und Düngemittelverbot).  
Rechtliche und technisch einschlägige Vorgaben beach-
ten! Details sind den Merkblättern zu entnehmen. 

Hinweis Mitgefördert werden: Planung, Umsetzung und Fortbil-
dungsmaßnahmen zur Sicherstellung der naturgerechten 
Pflege. Keine Kombination mit staatlichen Beihilfen mög-
lich (jedoch mit lokalen/ regionalen Fördermitteln). 

Weitere Informationen unter: 
Website der KFW: Kredit Nr. 240 

https://www.kfw.de/240
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Umweltfinanzierung (L-Bank) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Förderschwerpunkt 1: Umweltschutz 

- Verminderung/ Vermeidung von Luftverschmut-
zung 

- Reduzierung von Lärm und Erschütterungen 
- Technische Klimaschutz- und Klimawandelanpas-

sungsmaßnahmen 
- Sonstige Klimaschutzmaßnahmen 

Förderschwerpunkt 2: Kreislaufwirtschaft 
- Ressourceneffizienz, Materialeinsparung und 

kreislauforientierte Produktion 
- Abfall-Vermeidung, Behandlung und Verwertung  
- Vermeidung und Behandlung von Abwasser, Re-

duzierung des Wasserbedarfs und Wasserwieder-
verwendung 

Art der Förderung Zinsverbilligtes Darlehen über Ihre (Haus-)Bank. 
Höhe der Förderung Der Zinssatz wird durch die Banken ermittelt. 

 Der Bruttodarlehensbetrag beträgt: 
- min. 10.000 € 
- max. 5 Mio. €  
- bis zu 25 Mio. € in den Kombi-Varianten 

Förderfähige Kosten - Betriebsausstattung (Maschinen, Anlagen, Pro-
zesstechnik) 

- Baukosten für gewerblich genutzte Nichtwohnge-
bäude, die nicht unter das Gebäudeenergiegesetz 
fallen, inklusive Anlagen der Heizungs-, Kühl-, 
Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie der 
Warmwasserversorgung 

- Gutachterkosten, Baubegleitung, Kosten für die 
Erstellung eines Umwelt-Audits/Öko-Audits (bis 
zu 10 % der förderfähigen Kosten) 

- Immaterielle Investitionen 
Hinweis Der KEFF+ Check bietet Unternehmen eine kostenfreie 

und neutrale Erstberatung zu Energie- und Ressour-
ceneffizienz. Er kann als Grundlage für die in diesem Pro-
gramm förderfähigen Vorhaben genutzt werden und un-
terstützt die Unternehmen dabei, die Einsparpotenziale 
zu erkennen. 

Weitere Informationen unter:  
Webseite der L-Bank: Umweltfinanzierung 

https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/umweltfinanzierung.html
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InvestRE (UM BW/ L-Bank) 
Die genauen Förderbedingungen standen Anfang Januar 2026 noch 

nicht fest. Neuigkeiten werden auf den Seiten des Umweltministeri-

ums bzw. den Seiten zu den baden-württembergischen EFRE-Program-

men veröffentlicht. 

Zielgruppe KMU in Baden-Württemberg (Eingrenzungen noch nicht 
bekannt) 

Fördergegenstand Investitionen zur Ressourcenschonung und Erhöhung der 
Ressourceneffizienz in Unternehmen 
 
Maßnahmen, die ausschließlich eine Steigerung der Ener-
gieeffizienz zur Folge haben, werden voraussichtlich nicht 
gefördert. 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Noch nicht bekannt; voraussichtlich max. 40% der zu-

wendungsfähigen Ausgaben. Die zuwendungsfähigen 
Ausgaben müssen min. 250.000 Euro betragen. 

Voraussetzungen Das Verfahren soll voraussichtlich zweistufig sein (Pro-
jektszkizze + Antrag).  
Es soll monatliche Auswahlverfahren geben. 

Hinweis In der Kombi-Variante kann zusätzlich ein zinsgünstiger 
Kredit über die Umweltfinanzierung der L-Bank in An-
spruch genommen werden 

Voraussichtlicher Start Anfang 2026 
Frist Spätestens 31.12.2027 oder bis der Fördertopf (6,3 Mio.€) 

leer ist. 

Weitere Informationen unter: 
Website EFRE BW: Förderaufrufe und Ankündigungen 

 

Erneuerbare Energien –  
Standard (KfW-Programm 270) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen 
Fördergegenstand Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme, für Netze 

und Speicher 
Art der Förderung Sie erhalten einen Förderkredit der KfW 
Höhe der Förderung Bis zu 50 Mio. € Kreditbetrag 

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/presse-service/foerderprogramme
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/presse-service/foerderprogramme
https://efre-bw.de/,Lde/Startseite/Aktuelles/Foerderaufrufe+und+Ankuendigungen
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Hinweis Bezug von Einspeisevergütung ist gleichzeitig möglich 
und nicht förderschädlich. 

Weitere Informationen unter: 
Website der KFW: Kredit Nr. 270 

Die L-Bank bietet die identische „Energiefinanzierung“ an, mit günstigerem Zins:  
Website der L-Bank: Energiefinanzierung 

Unternehmen machen Klimaschutz (UM BW/ PTK) 
Zielgruppe Unternehmer in BW (Sitz/ Standort), bevorzugt produzie-

rende KMU (außer Kleingewerbetreibende) 
Fördergegenstand  Beratungsförderung A 

– Unterstützung und Durchführung einer Treibhaus-
gasbilanz (GHG-Protokoll, ISO 14064-1) 

– Bilanzierungsunterstützung bei Scope 1, 2 (max. 
2 Tage) und Scope 3 (max. 5 Tage) 

– Beratung zu „Klimaschutz (Mitigation)“ und „An-
passung an den Klimawandel (Adaption)“ 

 Beratungsförderung B 
– Vertiefung einer THG-Bilanz im Hinblick auf 

Scope3-Emissionen, sofern diese in der vorliegen-
den THG-Bilanz nicht berücksichtigt werden. 

– Fortschreiben, Anpassen und Vertiefen der Trans-
formationsstrategie 

– Identifizierung von Reduzierungsmaßnahmen, 
Prüfung und Priorisierung von Maßnahmenplänen 

– Beratungen für die Ermittlung von konkreten, län-
gerfristig orientierten Einsparpotenzialen und/oder 
die Erstellung einer Transformations-Roadmap 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Pro Beratungsförderung max. 4.500 €. Fördersatz 75%, 

max. 900 € pro Personentag. Beratungsförderung A & B 
werden jeweils für zwei bis fünf Beratungstage gefördert. 

Voraussetzungen Beratungsleistungen sind nur von Beraterinnen/ Beratern 
durchzuführen, die auf www.expertenatlas-bw.de als für 
das Programm qualifiziert gelistet sind. 

Die Beratungsförderung B erfordert den Abschluss einer 
Klimaschutzvereinbarung mit dem Land Baden-Würt-
temberg und somit Beitritt zum Klimabündnis. 

https://www.kfw.de/270
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/energiefinanzierung.html
http://www.expertenatlas-bw.de/
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/klimaschutz/klimabuendnis-baden-wuerttemberg
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Weitere Informationen unter: 
Website der Nachhaltigkeitsstrategie des Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg: Beratungsförderung A & Beratungsförderung B 

Wettbewerb Energieeffizienz  
(BMWE / VDI und VDE-Innovation und Technik) 
Zielgruppe Unternehmen sowie Freiberufler 
Fördergegenstand investive Maßnahmen, bei denen Unternehmen in neue 

hocheffiziente Technologien investieren sowie den Anteil 
der erneuerbaren Energien zur Bereitstellung von Pro-
zesswärme ausbauen, die sich ohne Förderung erst nach 
frühestens vier Jahren (energiekostenbezogene Amorti-
sationszeit) rechnen würden. Es müssen Energie-, Res-
sourcen- und CO₂-Einsparungen erzielt werden. 

Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss  
Höhe der Förderung Investitionszuschuss: max. 60%; max. 20 Mio. € 
Frist Es gibt verschiedene „Wettbewerbsrunden", die immer 

zum Monatsersten eines ungeraden Monats starten und 
zwei Monate dauern. Skizzen können immer eingereicht 
werden. Wird die Skizze zugelassen, muss in dieser Wett-
bewerbsrunde noch der Antrag eingereicht werden. 

Hinweis Eine schnelle Bewerbung wird empfohlen. 
 

- Pro Runde werden max. 40 Mio. € ausgelobt.  
- Es gibt jährlich 6 Runden (starten alle 2 Monate) 

Es muss eine Projektskizze eingereicht werden. Wird 
diese zugelassen, kann der Antrag eingereicht werden. 
Ausschlaggebend sind die Fördermittel pro eingesparter 
Tonne CO₂ (=Fördereffizienz). Je höher die Einsparung 
pro „Förder-€“, desto besser die Platzierung in der Wett-
bewerbsrunde. Förderhöhe und somit Fördereffizienz 
werden selbst festgelegt. Bedingung: max. 60% Investiti-
onszuschuss. Ist der Antrag in einer Runde nicht erfolg-
reich, kann er später nochmal eingereicht werden. 

Weitere Informationen unter: 
Website des Wettbewerb Energieeffizienz 

  

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/klimaschutz/foerderprogramm-unternehmen-machen-klimaschutz/beratungsfoerderung
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/klimaschutz/foerderprogramm-unternehmen-machen-klimaschutz/beratungsfoerderung
https://www.wettbewerb-energieeffizienz.de/WENEFF/Navigation/DE/Home/home.html
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Umweltschutzförderung (DBU) 
Zielgruppe Unternehmen, insbesondere KMU 
Fördergegenstand Innovative, modellhafte und lösungsorientierte Vorhaben 

zum Schutz der Umwelt  
Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Max. 50% Anteilfinanzierung 
Hinweis Es muss eine Projektskizze eingereicht werden, die vom 

Fördermittelgeber bewertet wird. Wenn eine Förderemp-
fehlung erteilt, kann der Förderantrag gestellt werden. 

Die Inanspruchnahme weiterer Fördermittel ist in  
Ausnahmefällen zulässig. 

Weitere Informationen unter: 
Website der DBU: Projektförderung: Umweltentlastung – Innovation – Modellcharak-
ter 

Bundesförderung der Energieberatung für 
Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme 
(BAFA)  
Modul 1: Energieaudit DIN EN 16247 
Zielgruppe Klein- und mittelständische Unternehmen sowie Freibe-

rufler und Nicht-KMU mit einem Energieverbrauch 
< 500.000 kWh 

Fördergegenstand Die Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 
16247 durch einen Externen 

Art der Förderung Sie erhalten eine Förderung 
Höhe der Förderung - Bei Energiekosten >10.000 € p.a. (netto): 50% des 

förderfähigen Beraterhonorars, max. 3.000 € 
- Bei Energiekosten <10.000 € p.a. (netto): 50% des 

förderfähigen Beraterhonorars, max. 600 € 
Voraussetzung Energieberatung nur durch Energieeffizienz-Experten für 

Nichtwohngebäude 
Hinweis Förderung alle 4 Jahre beanspruchbar. 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 1: Energieaudit DIN EN 16247 

https://www.dbu.de/antragstellung
https://www.dbu.de/antragstellung
https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Nichtwohngebaeude_Anlagen_Systeme/Modul1_Energieaudit/modul1_energieaudit_node.html
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Modul 2: Energieberatung DIN V 18599 
Zielgruppe KMU sowie Freiberufler und Nicht-KMU mit einem  

Energieverbrauch < 500.000 kWh 
Fördergegenstand - Erstellung energetisches Sanierungskonzept („Sa-

nierungsfahrplan“ oder „Sanierung in einem Zug“) 
- Neubauberatung für Nichtwohngebäude, wenn 

das Ziel ein bundesgefördertes Effizienzhaus ist. 
Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss zum Beratungshonorar 
Höhe der Förderung Fördersatz 50%. 

 
Die Förderhöhe hängt von der Nettogrundfläche ab: 
< 200 m²:    Zuschuss max. 850 €; 
> 200 m² und <500 m²: Zuschuss max. 2.500 €; 
> 500 m²:   Zuschuss max. 4.000 €. 

Voraussetzung Energieberatung nur einen Energieeffizienz-Experten für 
Nichtwohngebäude 

Hinweis Die Förderung erhalten nur Gebäudeeigentümer.  
Das Gebäude muss ≥10 Jahre alt sein. Die Förderung 
kann alle 4 Jahre in Anspruch genommen werden. 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 2: Energieberatung DIN V 18599 

Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung 
Zielgruppe Klein- und mittelständische Unternehmen sowie Freibe-

rufler und Nicht-KMU mit einem Energieverbrauch 
< 500.000 kWh 

Fördergegenstand Eine Contracting-Orientierungsberatung zur Ermittlung 
geeigneter Gebäude 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss zum Beratungshonorar 
Höhe der Förderung Fördersatz 50%. 

 
Unternehmen mit jährl. Energiekosten <300.000€ 
(netto) erhalten max. 3.500€; Unternehmen mit jährl. 
Energiekosten ≥300.000€ (netto) erhalten max. 5.000€ 

Voraussetzung Energieberatung nur durch einen  
Energieeffizienz-Experten für Nichtwohngebäude. 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung 

https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Nichtwohngebaeude_Anlagen_Systeme/Modul2_Energieberatung/modul2_energieberatung_node.html
https://www.energie-effizienz-experten.de/
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Nichtwohngebaeude_Anlagen_Systeme/Modul3_Contracting_Orientierungsberatung/modul3_contracting_orientierungsberatung_node.html
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Nachhaltige Mobilität 
Für das „Modul F: Integrierte Mobilitätsvorhaben“ der Klimaschutziniti-

ative, siehe Seite 14. 

TruckCharge@BW (L-Bank/ VM BW) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand - Beschaffung und Installation neuer stationärer  

Ladepunkte inklusive Netzanschluss. 
- Ladepunkte müssen den Standards Typ 2 (DIN EN 

62196-2), Combo 2 (DIN EN 62196-3) oder  
leistungsstärkeren EU-Normen entsprechen. 

- Einsatzorte: Betriebsgelände, Umschlagpunkte 
und Lade-Hubs in Baden-Württemberg. 

 
Nicht förderfähig sind u.a.: 

- Leasing oder Miete von Ladeinfrastruktur 
- Betrieb, Wartung oder sonstige laufende Kosten  
- Nachrüstungen oder Ersatzbeschaffungen 
- Planungskosten und Kosten für die Antragstellung 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Fördersatz 

- KMU      40% Förderung  
- Große Unternehmen   20% Förderung 

 
Max. Förderhöhe 

- Schnellladepunkte (>22 kW DC): 25.000 €/ Lade-
punkt 

- Netzanschluss: Bis zu 50.000 Euro 
 
Mindestgrenze für Bewilligung: 50.000 Euro 

Voraussetzung Strom aus erneuerbaren Energien (Grünstrom-Vertrag). 
 
Ladeinfrastruktur muss min. 3 Jahre betrieben werden. 
 
Nichtöffentlich zugängliche Ladepunkte müssen > 50% 
der Zeit für das Laden von eigenen Nutzfahrzeugen (EG-
Fahrzeugklassen N2/ N3) vorgesehen sein.  
Öffentlich zugängliche Ladepunkte dürfen nur Fahrzeuge 
der o.g. Fahrzeugklassen zur Verfügung gestellt werden. 
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Hinweis Logo des Fördermittelgebers muss an der Ladestation 
sichtbar angebracht sein. 

Frist 30.06.2026 

Weitere Informationen unter: 
Website der L-Bank: Ladeinfrastruktur für Elektro-Nutzfahrzeuge (TruckCharge@BW) 

E-Lastenfahrräder (BAFA) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen  
Fördergegenstand Die Anschaffung eines neuen E-Fahrrads  

(mind. 2 Räder), mit fest-installierter Vorrichtung zum 
Lasttransport und max. Tretunterstützung von 25 km/h. 
Die min. Nutzlast ist 120 kg. Das E-Lastenfahrrad muss 
Transportmöglichkeiten bieten, die mit einem normalen 
Fahrrad nicht machbar wären. 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung 25% vom Netto-Anschaffungspreis, max. 3.500 €;  
Hinweis Kombination mit nicht-staatlichen Förderungen zulässig. 
Frist 30.06.2027 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: E-Lastenfahrräder 

Betriebliches Mobilitätsmanagement (BALM/BMV) 
Programmschwerpunkt Breitenförderung 
Zielgruppe KMU 
Fördergegenstand Umsetzungsprojekte, die eine Verbesserung der Mobili-

tätssituation des Unternehmens bewirken. 
 
Förderfähig sind die Umsetzung von Maßnahmen zur:  

- Steigerung/Verbesserung des Radverkehrs 
- Umstellung von Flotten auf nachhaltige Antriebs-

arten ohne lokale Emissionen 
- Information und Kommunikation mit Fokusgrup-

pen 
- digital unterstützten Koordination und Steuerung 

von Verkehrsabläufen 
- physischen Verkehrslenkung und -steuerung 

 
Inbegriffen sind u.a. die Beschaffung von Elektrofahrzeu-
gen, der Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-

https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/ladeinfrastruktur-fuer-elektronutzfahrzeuge-truckcharge-at-bw.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/E-Lastenfahrrad/e-lastenfahrrad_node.html
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Fahrzeugen, der Bau von witterungsgeschützten Fahr-
radabstellplätzen und Räumlichkeiten für Radfahrer 
Eine abschließende Maßnahmentabelle ist dem Anhang 
des Förderaufrufs zu entnehmen. 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss auf die Mehrkosten 
Höhe der Förderung - Kleine Unternehmen   60% 

- Mittlere Unternehmen   50% 
Maximale Förderhöhe: 60.000€ 
Mindestfördersumme: 8.000€ Zuschuss (Fördersummen 
unter 8.000€ werden nachrangig berücksichtigt.) 

Voraussetzung Es müssen entweder ein Mobilitätskonzept oder ander-
weitige Überlegungen zum Betrieblichen Mobilitätsma-
nagement bestehen und vorgelegt werden. 

Hinweis Für bestimmte Maßnahmen sind Richtwerte vorgegeben, 
also welche Kosten für die Umsetzung anzunehmen sind. 
Die Richtwerte sind dem Merkblatt zu entnehmen. 

Frist Spätestens 31.12.2026 – Umsetzung muss bis 30.06.2027 
abgeschlossen sein 

Weitere Informationen unter: 
Website der Bundesinitiative „mobil gewinnt“ 

Programmschwerpunkt Initial förderung 
Zielgruppe KMU mit keiner oder nur geringer Vorerfahrung 

im Betrieblichen Mobilitätsmanagement 
Fördergegenstand Erstellung eines standortspezifischen Konzeptes im Be-

trieblichen Mobilitätsmanagement durch autorisierte Be-
ratungsunternehmen bzw. selbständige Berater 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Bis zu 100% der Kosten, max. Förderhöhe 5.000€ 
Voraussetzung Es dürfen nur zugelassene, zertifizierte Berater beauftragt 

werden. Soll ein anderer fachlich qualifizierter Berater be-
auftragt werden, muss sich der Berater zuerst beim BALM 
zertifizieren lassen. 

Frist Spätestens 31.12.2026 – Umsetzung muss bis 30.06.2027 
abgeschlossen sein 

Weitere Informationen unter:  
Website der Bundesinitiative „mobil gewinnt“ 

https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/BMM/BMM_FA_Breitenfoerderung_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/BMM/BMM_FA_Breitenfoerderung_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/BMM/BMM_Merkblatt_Breitenfoerderung_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://mobil-gewinnt.de/Foerderprogramm/Breitenfoerderung
https://mobil-gewinnt.de/Foerderprogramm/Beratungspool
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B2MM „Betriebliches und Behördliches Mobili-
tätsmanagement“ (VM BW)  
 

Zielgruppe Unternehmen und Betriebe in Baden-Württemberg 
Fördergegenstand Untersuchungen, Programme und Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verlagerung und Effizienzsteigerung des mit 
fossilen Kraftstoffen betriebenen Personen- und Straßen-
güterverkehrs von und zu Betriebsstandorten. 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Projektbestandteile nur für KMU:  50% Förderung 

- Personalkosten für das Projekt 
- Sach-, Gemein- und Betriebskosten 
- Personal- und Sachkosten für externe Beratung 

Für alle Unternehmen:  
- Studien, Expertisen und Gutachten 
- Investitionen in Einrichtungen, Anlagen, Gebäude 

oder Fahrzeuge 

 Fördersatz  
- Kleine/ Kleinstunternehmen  60% Förderung  
- Mittlere Unternehmen   50% Förderung 
- Große Unternehmen   25% Förderung 

Gesamtprojektkosten: max. 1 Million €. Die Förderung 
muss min. 5.000 € bzw. 2.000 € (KMU) betragen. 

Voraussetzung Um Investitionen fördern zu lassen, muss zuvor eine Stu-
die/ ein Mobilitätskonzept erstellt worden sein und die 
gewünschte Investition als notwendige Maßnahme ermit-
telt worden sein. 

Hinweis Es werden auch Fahrzeuge und weitere Einrichtungen 
gefördert, sofern diese Maßnahmen im erstellten Mobili-
tätsmanagement-Konzept als sinnvoll bzw. notwendig 
betrachtet werden. Maßnahmen werden nur gefördert, 
wenn es keine anderen Fördermittel auf Bundes- oder 
Landesebene gibt. Beispiele für Maßnahmen: 

- E-Bikes als Shuttle zwischen Betriebsstandort und 
ÖPNV-Haltestelle;  

- Radabstellanlagen auf dem Betriebsgelände;  
- Umbau eines Raumes zu einem Umkleide- und 

Duschraum für Radfahrer;  
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- Abmarkierung von Radwegen auf großen Be-
triebsarealen; 

- Einrichtung/ Ausstattung von Telearbeitsplätzen; 
- Umsetzung von Sharing-Vorhaben. 

Frist Voraussichtlich bis 31.12.2026 
Hinweis Die Richtlinien werden derzeit überarbeitet und sind da-

her nicht einsehbar. Änderungen sind möglich. 

Weitere Informationen unter: 
Website des Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg: Förderprogramm „Be-
triebliches und Behördliches Mobilitätsmanagement“  

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/nachhaltige-mobilitaet/mobilitaetsmanagement/foerderprogramm-betriebliches-und-behoerdliches-mobilitaetsmanagement
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/nachhaltige-mobilitaet/mobilitaetsmanagement/foerderprogramm-betriebliches-und-behoerdliches-mobilitaetsmanagement
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Innovation 
Digitalisierungsfinanzierung (L-Bank/ WM BW)  
Zielgruppe Förderstufe 1 

KMU und Freiberufler 
 
Förderstufen 2 und 3 
 KMU, Freiberufler und größere mittelständische Unter-
nehmen (Nicht-KMU/Großunternehmen) im mehrheitli-
chen Privatbesitz mit. max. 500 Mio. € Gruppenumsatz 

Fördergegenstand Förderstufe 1: Basis-Digitalisierung 
- Investitionen in die IT-Infrastruktur (Hardware, 

Software, Netzwerke, Cloud-Technologie) 
- Weiterbildungsmaßnahmen zu IT-Infrastruktur 
- Investitionen und Betriebsmittelbedarf 

 
Förderstufe 2: LevelUp-Digitalisierung 

- Digitale Transformation: Vernetzung digitaler Sys-
teme, zum Beispiel Vernetzung von Prozessschrit-
ten, Prozessen oder Unternehmensbereichen, Ein-
richtung von digitalen Schnittstellen zu Kunden, 
Lieferanten oder Dienstleistern (Förderstufe 2a) 

- Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (För-
derstufe 2b) 

- Weiterbildungsmaßnahmen zu digitaler Transfor-
mation und IT-Sicherheit (Förderstufe 2c) 

- Einführung digitaler Schulungssysteme, Aufbau 
von digitalen Plattformen für Knowhow-Transfer 
(Förderstufe 2c) 

- Investitionen und Betriebsmittelbedarf 
 
Förderstufe 3: HighEnd-Digitalisierung 

- Große LevelUp-Projekte zu digitaler Transforma-
tion, IT-Sicherheit und Weiterbildung, wenn Pro-
jektkosten sowie Darlehensbetrag über 3 % des 
letzten Jahresumsatzes des Unternehmens ausma-
chen. (Förderstufe 3a) 

- Einsatz von Big-Data-Anwendungen (Förderstufe 
3b) 

- KI-Digitalisierung: Integration von KI-Anwendun-
gen in die betriebliche Wertschöpfungskette (För-
derstufe 3b) 
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- Weiterbildungsmaßnahmen zu Big-Data- oder KI-
Anwendungen (Förderstufe 3b) 

- Investitionen und Betriebsmittelbedarf 
Art der Förderung Sie erhalten ein Förderdarlehen; KMU erhalten einen Til-

gungszuschuss 
Höhe der Förderung Tilgungszuschuss für kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) 

- 5,0 % des Darlehensbetrags in den Förderstufen 
2 und 3 für Vorhaben bis 250.000 Euro (Digitali-
sierungsprämie des Landes) 

- 2,0 % des Darlehensbetrags in der Förderstufe 3b 
(Tilgungszuschuss der L-Bank) 

- 1,0 % des Darlehensbetrags in der Förderstufe 3 a 
(Tilgungszuschuss der L-Bank) 

- 0,0 % des Darlehensbetrags in der Förderstufe 1 
sowie in Förderstufe 2 für Vorhaben, die keine 
Digitalisierungsprämie des Landes beantragen 
können 

Die Digitalisierungsprämie des Landes und der Til-
gungszuschuss der L-Bank sind nicht kombinierbar. 

Voraussetzung Minimaler Bruttodarlehensbetrag: In der Regel 25.000 € 
 
Für die Förderstufe 1 muss vorgewiesen werden, dass der 
KfW Digitalisierungscheck durchgeführt worden ist.  

Frist Voraussichtlich 30.06.2027 

Weitere Informationen unter: 
Website der L-Bank: Digitalisierungsfinanzierung 

Es gibt außerdem eine zusätzliche Förderung bei fehlenden Kreditsicherheiten: 
Kombi-Bürgschaft 50 bzw. 70 der Bürgschaftsbank:  
Website der L-Bank: InvestEU-Bürgschaften 

  

https://www.kfw.de/digitalisierungscheck
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/digitalisierungsfinanzierung.html
https://www.l-bank.de/produkte/unternehmensfinanzierung/investeu-buergschaft.html
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Invest BW 
Zielgruppe Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und der freien 

Berufe, die ihren Sitz, eine Niederlassung oder eine Be-
triebsstätte in Baden-Württemberg haben oder einen 
Sitz, eine Niederlassung oder Betriebsstätte in Baden-
Württemberg errichten wollen 

Fördergegenstand Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben, 
einschließlich Prozessinnovationen bzw. nichttechnische 
Innovationen und Dienstleistungsinnovationen, die bran-
chenübergreifend auf neue Produkte, neue Dienstleistun-
gen, neue Geschäftsmodelle und -prozesse sowie daten-
basierte Dienstleistungen (sog. Smart Services) und Ser-
vice-Plattformen 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Es können Zuwendungen zwischen 20.000 Euro bis 

650.000 Euro (für Einzelvorhaben) bzw. bis 1.300.000 
Euro (für Verbundvorhaben) gewährt werden 

Hinweis • Regelmäßige Förderaufrufe mit Möglichkeit der 
Skizzeneinreichung 

• Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt, zu-
nächst Einreichung einer Projektskizze und (bei 
Auswahl) Vollantrag 

• Die Vorhaben müssen bis spätestens 31. Dezem-
ber 2029 abgeschlossen und abgerechnet sein. 

• Die Vorhaben müssen bis spätestens 31. Dezem-
ber 2029 abgeschlossen und abgerechnet sein. 

• Bei Forschungseinrichtungen können höhere 
Fördersätze von bis zu 100% der zuwendungsfä-
higen Ausgaben gewährt werden 

Weitere Informationen unter: 
Website des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus: Invest BW 

Innovationsgutscheine Baden-Württemberg 
(WM BW/ L-Bank)  
Weitere Informationen unter: 
Website der L-Bank: Innovationsgutscheine für kleine und mittlere Unternehmen 

https://invest-bw.de/
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/innovationsgutschein.html
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Innovationsgutschein BW 
Zielgruppe KMU der gewerblichen Wirtschaft oder Freien Berufe mit 

Hauptsitz in Baden-Württemberg; max. 100 Beschäftigte 
(VZÄ) und max. 20 Mio. € Vorjahresumsatz oder Vorjah-
resbilanz-summe 

Fördergegenstand Wissenschaftliche Tätigkeiten im Vorfeld sowie umset-
zungsorientierte Forschungs- und Entwicklungstätigkei-
ten zur Entwicklung innovativer Produkte, Produktions-
verfahren oder Dienstleistungen bis zur Markt- bzw. Fer-
tigungsreife 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung 50 % der förderfähigen Ausgaben, max. 7.500 € Zu-

schuss 
Voraussetzung • Externe FuE-Dienstleistungen (keine Auftragsar-

beiten/-entwicklungen) 
• Vorhabenbeginn erst nach Bewilligung/Erhalt des 

Innovationsgutscheins 

Innovationsgutschein Hightech BW 
Zielgruppe KMU (BW) älter als 5 Jahre; max. 100 Beschäftigte (VZÄ) 

und max. 20 Mio. € Vorjahresumsatz oder Vorjahresbi-
lanzsumme 

Fördergegenstand Wissenschaftliche Tätigkeiten im Vorfeld, umsetzungsori-
entierte FuE-Tätigkeiten sowie Materialkosten im Rah-
men der Entwicklung besonders anspruchsvoller innova-
tiver Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistun-
gen 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung 50 % der förderfähigen Ausgaben, max. 20.000 € Zu-

schuss 
Voraussetzung • Hoher Innovationsgrad/Anspruch 

• Vorhabenbeginn erst nach Bewilligung/Erhalt des 
Innovationsgutscheins 

Innovationsgutschein Start-Up BW 
Zielgruppe Start-ups, nicht älter als 5 Jahre 
Fördergegenstand Für wissenschaftliche Tätigkeiten im Vorfeld, für umset-

zungsorientierte FuE-Dienstleistungen sowie von Materi-
alkosten im Zusammenhang eines besonders anspruchs-
vollen innovativen Vorhabens aus den Wachstumsfeldern 
der Zukunft 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung 50 % der förderfähigen Ausgaben, max. 20.000 €  
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Voraussetzung Die Unternehmensgründung muss spätestens zum Zeit-
punkt der Abrechnung der Zuwendung formal erfolgt 
sein 

 

Innovationsgutschein Mittelstand trifft Start-ups 
Zielgruppe Etablierte KMU (BW) mit Niederlassung/Betriebsstätte in 

BW, bis 250 Beschäftigte und max. 50 Mio. € Umsatz 
oder 43 Mio. € Bilanzsumme 

Fördergegenstand Erwerb von Produkten oder Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen bei Start-ups zur Umsetzung innovativer 
Vorhaben (z. B. Prozessinnovation, Entwicklung neuer 
Produkte/Dienstleistungen, Co-Innovation/strategische 
Partnerschaft) 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung 50 % der förderfähigen Ausgaben, max. 20.000 € Zu-

schuss 
Voraussetzung • Kooperations-Start-up muss zum Zeitpunkt der 

Antragstellung gegründet sein und i. d. R. jünger 
als 10 Jahre 

• keine rechtsverbindlichen Verträge/Aufträge vor 
Zugang des Zuwendungsbescheids (Verbot des 
vorzeitigen Beginns) 

•  Start-up darf nicht verbunden/Partnerunterneh-
men sein. 

go-inno – Innovationsgutscheine (BMWE) 
Zielgruppe Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich 

des Handwerks; kleiner 100 Mitarbeiter und bis 20 Mio. € 
Vorjahresumsatz/-bilanzsumme 

Fördergegenstand Externe Beratungsleistungen zur Vorbereitung und 
Durchführung von Produkt- und technischen Verfahren-
sinnovationen mit technologischem Potenzial in Unter-
nehmen durch ein von der Bewilligungsbehörde autori-
siertes Beratungsunternehmen 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Die Förderquote beträgt 50 % bei Ausgaben pro  

Beratertag von 1.100 €, max. 5 Innovationsgutscheine 
und max. einen Förderwert von 20.000 € pro beratenes 
Unternehmen und Kalenderjahr 
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Hinweis Beantragung und Erstellung des Verwendungsnachwei-
ses führt das autorisierte Beratungsunternehmen durch.  

Die Beratung ist unterteilt in Leistungsstufen:  
- Stufe 1 „Potenzialanalyse“: max. acht Beratertage 
- Stufe 2 „Realisierungskonzept“: max. 20 Beratertage 

Weitere Informationen unter: 
Website des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: go-inno 

Steuerliche Forschungszulage (BMF) 
Zielgruppe Unternehmen jeder Größe, die in Forschung und Ent-

wicklung (FuE) tätig sind – unabhängig von Branche, 
Größe oder Umsatz. 

Fördergegenstand Neben klassischen F&E-Projekten werden alle Entwick-
lungsprojekte gefördert, die den Kategorien Grundlagen-
forschung, industrielle Forschung oder experimentelle 
Entwicklung zugeordnet werden können. 

Art der Förderung Die Forschungszulage wird auf die nächste Steuerfestset-
zung angerechnet und ausgezahlt, soweit sie die festge-
setzte Steuer übersteigt. 

Höhe der Förderung - 25% der förderfähigen Aufwendungen (KMU: 35%) 
- Die maximale Forschungszulage beträgt 4,2 Mio. 

Euro pro Geschäftsjahr. 
Hinweis – Rückwirkende Beantragung ist möglich 

– Forschungsschwerpunkt ist nicht vorgegeben 
Voraussetzung – Ein Vorhaben muss auf die Gewinnung neuer Er-

kenntnisse abzielen (neuartig).  
– Es müssen Risiken bzw. Unsicherheiten in Bezug 

auf das Endergebnis bestehen (ungewiss). 
– Es muss einem Plan folgen und grundsätzlich re-

produzierbar sein (planmäßig). 

Weitere Informationen unter:  
Website der Bescheinigungsstelle Forschungszulage  

  

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-inno/go-inno.html
https://www.bescheinigung-forschungszulage.de/neu-hier
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KMU-innovativ: Energieeffizienz, Klimaschutz 
und Klimaanpassung  
(BMFTR/ diverse Projektträger) 
Zielgruppe KMU 
Fördergegenstand FuE Vorhaben, die einen Beitrag zum Technologiefeld 

Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung leis-
ten, z.B. aus den Bereichen: 

- Technologien, Verfahren und Dienstleistungen zur 
Steigerung der Energieeffizienz 

- treibhausgasmindernde Technologien und Verfah-
ren klimarelevante Querschnittstechnologien 

- Dienstleistungen und Produkte zum Klimaschutz 
- klimaschonende Dienstleistungen und Bewirt-

schaftungsverfahren für den ländlichen Raum 
Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Max. 50% Anteilfinanzierung 
Hinweis Zum Erhalt der Förderung muss zunächst eine Projektski-

zze eingereicht werden, die vom Fördermittelgeber be-
wertet wird. Wenn dieser eine Förderempfehlung erteilt, 
kann der Förderantrag gestellt werden.  

Frist Projektskizzen können jederzeit eingereicht werden. Be-
wertungsstichtage für Projektskizzen sind jeweils der 15. 
April und der 15. Oktober. 

Die Richtlinie gilt vorerst bis 30.06.2027. 

Weitere Informationen unter: 
Website des Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt: KMU-
innovativ: Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung 

  

https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesellschaft/ZukunftDerArbeit/KmuInnovativ/kmu-innovativ-klima/kmu-innovativ-klima_node.html
https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesellschaft/ZukunftDerArbeit/KmuInnovativ/kmu-innovativ-klima/kmu-innovativ-klima_node.html
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KMU-innovativ: Materialforschung  
ProMat_KMU (BMFTR) 
Zielgruppe KMU 
Fördergegenstand Risikoreiche industrielle Forschungs- und vorwettbe-

werbliche Entwicklungsvorhaben aus den Bereichen: 
- Materialien für Gesundheit und Lebensqualität, 
- Materialien für ein zukunftsfähiges Bauwesen und 

Infrastruktur, 
- Materialien für die Sensorik, Aktorik beziehungs-

weise Mess- und Regeltechnik, 
- Materialien für die Energietechnik, 
- nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen und Materia-

lien, 
- Materialien für Mobilität und Transport 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Max. 50% Anteilfinanzierung 
Hinweis Zum Erhalt der Förderung muss zunächst eine Projektski-

zze eingereicht werden, die vom Fördermittelgeber be-
wertet wird. Wenn dieser eine Förderempfehlung erteilt, 
kann der Förderantrag gestellt werden. 

Frist Antragstellung für die Runden sind jeweils der 15. April 
und 15. Oktober. Unter Umständen werden auch Anträge 
nach den o.g. Bewertungsstichtagen berücksichtigt. 

Die Richtlinie gilt vorerst bis 30.06.2027 

Weitere Informationen unter: 
Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt: KMU-innovativ: Material-
forschung 

  

https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesellschaft/ZukunftDerArbeit/KmuInnovativ/kmu-innovativ-materialforschung-promat_kmu/kmuinnovativ-materialforschung_node.html
https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesellschaft/ZukunftDerArbeit/KmuInnovativ/kmu-innovativ-materialforschung-promat_kmu/kmuinnovativ-materialforschung_node.html
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KMU-innovativ: Elektronik & autonomes Fahren/ 
High Performance Computing (BMFTR) 
Zielgruppe KMU bis 1.000 MA und bis 100 Mio. Umsatz 
Fördergegenstand Risikoreiche industrielle Forschungs- und vorwettbe-

werbliche Entwicklungsvorhaben aus den Bereichen: 
- Maschinen- und Anlagenbau, 
- Automatisierungstechnik,  
- Elektroindustrie,  
- IKT-Wirtschaft,  
- Medizintechnik,  
- Energietechnik,  
- Automobilelektronik,  
- autonomen und vernetzten Fahrens,  
- Hoch- und Höchstleistungsrechnen. 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Max. 80% der beihilfefähigen Kosten 
Hinweis Zum Erhalt der Förderung muss zunächst eine Projektski-

zze eingereicht werden, die vom Fördermittelgeber be-
wertet wird. Wenn dieser eine Förderempfehlung erteilt, 
kann der Förderantrag gestellt werden. 

Frist Antragstellung für die Runden sind jeweils der 15.04. und 
15.10. Unter Umständen werden auch Anträge nach den 
o.g. Bewertungsstichtagen berücksichtigt. 

Die Richtlinie gilt vorerst bis 30.06.2027 

Weitere Informationen unter: 
Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt: KMU-innovativ: Elekt-
ronik und autonomes Fahren 

  

https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesellschaft/ZukunftDerArbeit/KmuInnovativ/kmu-innovativ-elektronik-und-autonomes-fahren/kmu-innovativ-elektronik-autonomesfahren_node.html
https://www.bmbf.de/DE/Forschung/Gesellschaft/ZukunftDerArbeit/KmuInnovativ/kmu-innovativ-elektronik-und-autonomes-fahren/kmu-innovativ-elektronik-autonomesfahren_node.html
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KMU-innovativ: Informations- und Kommunika-
tionstechnologie IKT – Kommunikationssys-
teme und IT-Sicherheit KIS (BMFTR) 
Zielgruppe KMU 
Fördergegenstand Risikoreiche industrielle Forschungs- und vorwettbe-

werbliche Entwicklungsvorhaben aus den Bereichen: 
- Automobil und Mobilität,  
- Maschinenbau und Automatisierung,  
- Gesundheit und Medizintechnik,  
- Logistik und Dienstleistungen,  
- Energie und Umwelt, 
- Daten-, Informations- und Kommunikations- 

technologie-Wirtschaft. 
Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Max 50% Anteilfinanzierung 
Hinweis Zum Erhalt der Förderung muss zunächst eine Projektski-

zze eingereicht werden, die vom Fördermittelgeber be-
wertet wird. Wenn dieser eine Förderempfehlung erteilt, 
kann der Förderantrag gestellt werden. 

Frist Antragstellung für die Runden sind jeweils der 15. April 
und 15. Oktober. Unter Umständen werden auch Anträge 
nach den o.g. Bewertungsstichtagen berücksichtigt. 

Die Richtlinie gilt vorerst bis 30.06.2027 

Weitere Informationen unter: 
Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt: KMU-innovativ: Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 

  

https://www.bmbf.de/Migration/bmbf/de/forschung/innovativer-mittelstand/kmu-innovativ/kmu-innovativ-ikt/kmu-innovativ-informations-und-kommunikationstechnologien.html
https://www.bmbf.de/Migration/bmbf/de/forschung/innovativer-mittelstand/kmu-innovativ/kmu-innovativ-ikt/kmu-innovativ-informations-und-kommunikationstechnologien.html
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ZIM - Zentrales Innovationsprogramm  
Mittelstand  - FuE-Einzelprojekt (BMWE) 
Zielgruppe KMU < 500 Mitarbeiter und weitere mittelständische Un-

ternehmen < 1.000 Mitarbeiter 
Fördergegenstand Einzelbetriebliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitä-

ten zur Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder 
technischer Dienstleistungen, technologie- und bran-
chenoffen 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Abhängig von der Unternehmensgröße. Die zuwen-

dungsfähigen Kosten je Einzelprojekt: max. 690.000 €. 
• Klein (junges Unternehmen): 45 % 
• Klein: 40% 
• Mittel: 35% 
• weitere mittelständische Unternehmen: 25% 

Hinweis - Einreichung einer Projektskizze ist möglich 
- Projektumsetzung nach bestätigtem Antragsein-

gang auf eigenes Risiko möglich 
- Gesondert beantragbar sind im Hinblick auf ein im 

Rahmen des ZIM geplantes FuE-Projekt die För-
derung einer Durchführbarkeitsstudie sowie Leis-
tungen zur Markteinführung 

- Pro Unternehmen können bis zu zwei Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte innerhalb von zwölf Mo-
naten im ZIM bewilligt werden 

Voraussetzung FuE-Projekte können nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit gefördert werden, wenn: 

– sie auf anspruchsvollem Innovationsniveau die  
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig erhöhen, damit 
neue Marktchancen eröffnen und Arbeitsplätze 
schaffen bzw. sichern, 

– sie ohne Förderung nicht oder nur mit deutlichem 
Zeitverzug realisiert werden könnten und 

– mit erheblichem, technischem Risiko behaftet sind.  

Weitere Informationen unter:  
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Einzelbetriebliche FuE-Projekte von 
Unternehmen 

https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Einzelprojekte/einzelprojekte.html
https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Einzelprojekte/einzelprojekte.html
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ZIM - Zentrales Innovationsprogramm  
Mittelstand - FuE-Kooperationsprojekt (BMWE) 
Zielgruppe - KMU < 500 Mitarbeiter und weitere mittelständi-

sche Unternehmen < 1.000 Mitarbeiter  
- nichtwirtschaftlich tätige Forschungseinrichtun-

gen als Kooperationspartner von Unternehmen 
Fördergegenstand Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwick-

lung innovativer Produkte, Verfahren oder technischer 
Dienstleistungen, technologie- und branchenoffen. Es 
müssen entweder min. zwei Unternehmen oder min. ein 
Unternehmen mit min. ein Forschungsinstitut in ausge-
wogener Partnerschaft zusammenarbeiten 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Abhängig von der Unternehmensgröße. Die maximal zu-

wendungsfähigen Kosten je Teilprojekt sind:  
- für Unternehmen: 560.000 € 
- für Forschungseinrichtungen: 280.000 € 

Max. Zuwendungshöhe für ein Gesamtprojekt: 3 Mio. € 

• Klein (strukturschwache Region): 55 % 
• Klein (junges Unternehmen): 50 % 
• Mittel: 40 % 
• Weitere mittelst. Unt. < 500 MA: 30 % 
• Weitere mittelst. Unt. < 1000 MA 30 % 

 

Für Kooperationsprojekte mit ausländischen Partnern 
gibt es einen 10 Prozentpunkte höheren Fördersatz, je-
doch nicht mehr als 60%. 

Hinweis – Einreichung einer Projektskizze ist möglich 
– Projektumsetzung kann nach bestätigtem An-

tragseingang auf eigenes Risiko erfolgen 
– Gesondert beantragbar sind im Hinblick auf ein im 

Rahmen des ZIM geplantes FuE-Projekt die För-
derung einer Durchführbarkeitsstudie sowie Leis-
tungen zur Markteinführung 

– Pro Unternehmen können bis zu zwei Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte innerhalb von zwölf Mo-
naten im Zentralen Innovationsprogramm Mittel-
stand (ZIM) bewilligt werden 
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Voraussetzung FuE-Projekte können nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit gefördert werden, wenn: 

– sie ohne Förderung nicht oder nur mit deutlichem 
Zeitverzug realisiert werden könnten, 

– mit einem erheblichen technischen Risiko behaftet 
sind und 

– auf anspruchsvollem Innovationsniveau die  
Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig erhöhen, damit 
neue Marktchancen eröffnen und Arbeitsplätze 
schaffen bzw. sichern 

Weitere Informationen unter:  
Website des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: FuE-Kooperationspro-
jekte 

Innovationsfinanzierung (L-Bank)  
Zielgruppe KMU, Freiberufler und größere mittelständische Unter-

nehmen (Nicht-KMU/Großunternehmen) im mehrheitli-
chen Privatbesitz mit. max. 500 Mio. € Gruppenumsatz 

Fördergegenstand Förderstufe 1: Basis-Innovationen 
- Routinemäßige Verbesserungen von Produkten, 

Dienstleistungen oder Prozessen 
- Markteinführung und Vermarktung einer Innova-

tion, die vom Unternehmen selbst oder in seinem 
Auftrag entwickelt worden ist 

- Kapitalbedarf eines innovativen Unternehmens, 
unabhängig von einem konkreten Entwicklungs-
projekt 

- Investitionen und Betriebsmittelbedarf 
 
Förderstufe 2: LevelUp-Innovationen 

- Entwicklung von neuen oder wesentlich verbesser-
ten Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen 
(Förderstufe 2a) 

- Folgeinvestitionen zur Umsetzung einer Innova-
tion, die im Unternehmen selbst oder im Auftrag 
des Unternehmens entwickelt worden ist (Förder-
stufe 2b) 

- Entwicklung und Einführung eines neuen, innova-
tiven Geschäftsmodells (Förderstufe 2c) 

- Projektbezogener Entwicklungsaufwand (Stufe 
2a), Investitionen (Stufe 2b) oder beides (Stufe 2c) 

 

https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Kooperationsprojekte/kooperationsprojekte.html
https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Kooperationsprojekte/kooperationsprojekte.html
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Förderstufe 3: HighEnd-Innovationen 
- Große LevelUp-Projekte zur Entwicklung von In-

novationen, wenn Projektkosten sowie Darlehens-
betrag über 5 % des letzten Jahresumsatzes des 
Unternehmens ausmachen. (Förderstufe 3a) 

- Entwicklung einer Anwendung (KI-Innovation) 
(Förderstufe 3b) 

- Entwicklung von neuen oder wesentlich verbesser-
ten Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen, 
wenn dabei überwiegend KI-basierte Entwick-
lungsmethoden eingesetzt werden (KI-Innovation) 
(Förderstufe 3b) 

- Folgeinvestitionen zur Umsetzung einer KI-Inno-
vation, die im Unternehmen selbst oder im Auftrag 
des Unternehmens entwickelt worden ist (Förder-
stufe 3c) 

- Projektbezogener Entwicklungsaufwand (Stufe 3a 
und 3b), Investitionen (Stufe 3c) 

Art der Förderung Sie erhalten ein Förderdarlehen; KMU erhalten einen Til-
gungszuschuss 

Höhe der Förderung Tilgungszuschüsse für KMU: 
- 2,0 % des Darlehensbetrags in den Förderstufen 

2c, 3b und 3c 
- 1,0 % des Darlehensbetrags in den Förderstufen 

2a, 2b und 3a 
 

Weitere Informationen unter: 
Website der L-Bank: Innovationsfinanzierung 

WIPANO – Wissens- und Technologietransfer 
durch Patente und Normen (BMWE) 
Zielgruppe KMU, die Haupterwerb betrieben werden, bis 1.000 Mit-

arbeitende und <100 Mio. € Jahresumsatz mit Niederlas-
sung oder Betriebsstätte in Deutschland  

Fördergegenstand - 1 - Patent- beziehungsweise Gebrauchsmusteran-
meldung inklusive der dafür erforderlichen Bera-
tungsleistungen sowie eine Stand-der-Technik-
Recherche 

- 2 - Kosten-Nutzen-Analyse hinsichtlich der Ver-
wertung & erste Aktivitäten zur Verwertung 

https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/innovationsfinanzierung.html
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- 3 - Aktive Beteiligung an nationalen, europäischen 
und internationalen Normungs- und Standardisie-
rungsgremien 

- 4 - Kooperationsprojekte mit Forschungseinrich-
tungen, um Erkenntnisse der Forschung in Nor-
men und Standards zu überführen 

Art der Förderung Die Finanzhilfen werden in Form eines nicht rückzahlba-
ren Zuschusses als De-minimis Beihilfe gestattet. 

Höhe der Förderung Bemessungsgrundlage sind die zuwendungsfähigen Aus-
gaben, die bis zu 50 % anteilig finanziert werden 

- 1 - Bis zu 50% der Ausgaben und 10.000 € 
- 2 - Bis zu 50% der Ausgaben und 6.000€ 
- 3 - Bis zu 70% der Ausgaben und 45.000€ 
- 4 - Bis zu 80% der Ausgaben und 200.000 € pro 

Verbundpartner 
Frist - 1 & 2 - Antragsstellung bis 31.10.2027 

- 3 - Antragsstellung bis 31.05.2027 
- 4 - Skizzeneinreichung bis 31.05.2026 und An-

tragseinreichung bis 31.05.2027 

Weitere Informationen unter: 
Bekanntmachung des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Richtlinie 
zur Förderung des Technologie- und Wissenstransfers durch Patente, Normung und 
Standardisierung zur wirtschaftlichen Verwertung innovativer Ideen von Unternehmen 
und Hochschulen „WIPANO – Wissens- und Technologietransfer durch Patente und 
Normen“ 

Umweltinnovationsprogramm  
(BMUKN/ KfW-Programm 230) 
Zielgruppe Unternehmen aller Branchen und Größen, KMU werden 

bevorzugt 
Fördergegenstand großtechnische Anlagen mit Demonstrationscharakter, 

d.h. die geplante Technik wird in Deutschland noch nicht 
angewendet oder bekannte Techniken werden neuartig 
kombiniert und zur Vermeidung oder Verringerung von 
Umweltbelastungen eingesetzt. 

Art der Förderung Sie erhalten einen Investitionszuschuss oder einen Zins-
zuschuss zur Verbilligung eines Darlehens der KfW 

Höhe der Förderung - Investitionszuschuss: max. 30% oder 
- Zinsverbilligter Kredit i.H.v. max. 70% der  

förderfähigen Kosten 

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Downloads/WIPANO/wipano-richtlinie_2024-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Downloads/WIPANO/wipano-richtlinie_2024-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Downloads/WIPANO/wipano-richtlinie_2024-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Downloads/WIPANO/wipano-richtlinie_2024-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Downloads/WIPANO/wipano-richtlinie_2024-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Hinweis Zum Erhalt der Förderung muss zunächst eine Projektski-
zze eingereicht werden, die vom Fördermittelgeber be-
wertet wird. Wenn dieser eine Förderempfehlung erteilt, 
kann der Förderantrag gestellt werden.  

Die Inanspruchnahme weiterer Fördermittel ist zulässig 
(Ausnahme: Stromerzeugungsanalgen – KfW nicht mit 
EEG/KWKG kombinierbar). 

Weitere Informationen unter: 
Umweltbundesamt: Förderinformationen 
Website der KFW: Kredit, Zuschuss Nr. 230 

Förderprogramm Industrielle Bioökonomie 
(BMWE) 
Zielgruppe - KMU inklusive Start-ups, 

- weitere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
insbesondere im Verbund mit KMU, 

- Hochschulen, Universitäten, Forschungs- und Wis-
senschaftseinrichtungen sowie vergleichbare Insti-
tutionen. 

Fördergegenstand - Baustein A: Nutzung existierender Multi-Purpose-
Anlagen zur Erprobung und Weiterentwicklung ei-
gener Verfahren der industriellen Bioökonomie; 
Durchführbarkeitsstudien und Innovationsbeihilfen 

- Baustein B: vorbereitende Tätigkeiten für die Er-
richtung unternehmenseigener Single-Purpose-
Demonstrationsanlagen der industriellen Bioöko-
nomie 

- Baustein C: Investitionen in Demonstrationsanla-
gen der industriellen Bioökonomie  

- Baustein D: Etablierung von Innovationscluster der 
industriellen Bioökonomie 

Art der Förderung Sie erhalten einen Zuschuss 
Höhe der Förderung Es gibt unterschiedliche Fördersätze. Min. 10%, im Nor-

malfall min. 50%. Bestimmte Vorhaben werden zu 100% 
gefördert. 

Hinweis Zum Erhalt der Förderung muss zunächst eine Projektski-
zze eingereicht werden, die vom Fördermittelgeber be-
wertet wird. Wenn dieser eine Förderempfehlung erteilt, 
kann der Förderantrag gestellt werden. 

https://www.umweltinnovationsprogramm.de/foerderinformationen
https://www.kfw.de/230


Innovation 

43 

Stichtage sind  
- für die Module A, B und D: 15. Januar und 15. Oktober 
- für das Modul C: 15. Oktober 

Frist Das Förderprogramm läuft voraussichtlich bis 
30.06.2027. 

Weitere Informationen unter: 
Website des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Förderprogramm „In-
dustrielle Bioökonomie“  

Förderung von Unternehmensberatungen für 
KMU (BAFA) 
Zielgruppe KMU 
Fördergegenstand Eine Beratung durch akkreditierte Berater und Beraterin-

nen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen 
und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung 

Art der Förderung Nicht rückzahlbarer Zuschuss 
Höhe der Förderung 50 Prozent der Beratungskosten, jedoch max. 1.750 €; 

maximal fünf Beratungstage 
Frist 31.12.2026 

Weitere Informationen unter: 
Website der BAFA: Unternehmensberatung  

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/industrielle-biooekonomie.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/industrielle-biooekonomie.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/industrielle-biooekonomie.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/industrielle-biooekonomie.html
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
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Themenunabhängige  
Kredit- und Bürgschaftsprogramme 
Liquiditätskredit (L-Bank/ WM BW)  
Zielgruppe Unternehmen mit max. 500 Mitarbeitern 
Was wird unterstützt? Betriebsmittelfinanzierungen, Konsolidierungen und Be-

triebsübernahmen 
Art der Unterstützung zinsverbilligtes Darlehen 
Höhe der Unterstützung 10.000 € bis max. 5 Mio. € Darlehen, aktuelle  

Konditionenübersicht Wirtschaftsförderung L-Bank 

Weitere Informationen unter: 
Website der L-Bank: Liquiditätskredit 

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Ba-
den-Württemberg [GuW-BW] – (L-Bank)  
Zielgruppe Gründer, Freiberufler und KMU 
Was wird gefördert? - Existenzgründungen wie Neugründung, Betriebs-

übernahme oder tätige Beteiligung 
- Erweiterung, Modernisierung oder Umstrukturie-

rung bestehender Unternehmen 
- Standortverlagerung 
- Erwerb von Unternehmen 
- Betriebsmittelbedarf, z. B. auch für Weiterbil-

dungsmaßnahmen 
- Investitionskosten, Warenlager, Betriebsmittel 

Art der Förderung zinsverbilligtes Darlehen 
Höhe des Darlehens 10.000 € bis max. 5 Mio. € Darlehen; aktuelle 

Konditionenübersicht Wirtschaftsförderung L-Bank 
Hinweis Nachhaltigkeitsbonus: Zinsverbilligung um  

- 5 Basispunkte mit CO2-Bilanz 
- 25 Basispunkte mit Reduktionsziel von Treibhaus-

gas-Emissionen mit Maßnahmenkatalog 
Der Bonus kann mehrmals bei Anschaffungen verwendet 
werden, jedoch muss ggf. ein Nachweis erbracht werden, 
dass die Ziele des Maßnahmenplan verfolgt werden. 

 

https://www.l-bank.de/tipps_themen/hilfsthemen/konditionenuebersicht-der-l-bank.html
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/liquiditatskredit.html
https://www.l-bank.de/tipps_themen/hilfsthemen/konditionenuebersicht-der-l-bank.html
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Weitere Informationen unter: 
Website der L-Bank: Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Baden-Württemberg 
(GuW-BW) 

Kombi-Darlehen Mittelstand  
Zielgruppe KMU oder größeres Unternehmen in Privatbesitz 
Was wird gefördert? - Neubau von Betriebsgebäuden 

- Sanierung von bestehenden Betriebsgebäuden 
- Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung 

der Gebäudehülle und Gebäudetechnik bei beste-
henden Betriebsgebäuden 

- Vorhaben, die gleichzeitig eine Bundesförderung 
für Nichtwohngebäude erhalten 

- Oder nur in der Variante KDM-FLEX: Vorhaben, 
die gleichzeitig eine ELR-Förderung erhalten  

Art der Förderung Förderdarlehen im Hausbankenverfahren mit Tilgungszu-
schuss 

Höhe des Darlehens 10.000 € bis max. 25 Mio. € Darlehen, aktuelle  
Konditionenübersicht Wirtschaftsförderung L-Bank 

Hinweis - Zinsbonus für junge, kleine und mittlere Unterneh-
men 

- Klimaprämie: Tilgungszuschuss von 1,0% für KMU  
 
Weitere Informationen unter: 
Website der L-Bank: Kombi-Darlehen Mittelstand 
 

 
 

https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/guw-bw.html
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/guw-bw.html
https://www.l-bank.de/tipps_themen/hilfsthemen/konditionenuebersicht-der-l-bank.html
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/kombi-darlehen-mittelstand.html


 

 

 

Kennen Sie schon unsere kostenfreien 

Dienstleistungen? 

Ressourceneffizienz-Check von KEFF+   

Cybersicherheitscheck für KMU  

 

Sprechen Sie uns an!  

 

https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/innovation/innovation-technologie/technologietransfer/technologietransfer-efre-3174376
https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/energie-umwelt-nachhaltigkeit/nachhaltigkeit/regionale-kompetenzstelle-energieeffizienz-3410060



